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s. Samstag den Januar

Abonn-mentSprei». StllÄei ^ ertsche EinrückungSgcbühr

«u,wv.z '

-ms tìîrrhen^àmnq. àter Expevitio«. Ouartseitm.
Halbjâbrl Fr. 2ZÜ.

à-«»x-n»-z.g,d.» °°n à »àW«, «chl>kcl,qì -w.,.. <-.>d»sì.m.

Die Bischosswahl im Bisthum
Basel.

Die Wahl eines Bischofs von Ba-

sel war seit der Anno 1828 erfolgten
Neugestaltung des Bisthums stets eine

verwickelte Aufgabe, welche die Existenz

der Diözese schon einmal in Frage stellte.

Die Ursache dieser Verwicklungen liegt

offenbar darin, weil man die Frage

nicht nach dem Standpunkte des Rechts

sondern nach dem der jeweiligen Eou-

venienz lösen wollte. Um ähnliche

Mißgriffe zu vermeiden, wollen wir

versuchen, hier diese hochwichtige st»age

so einfach als möglich aufznfastm und

so bestimmt als möglich zu bcaulwortcn.

Die zwei Kardiualpunkte, welche er-

örtert werden müsse», sind offenbar

folgcnve:
1) Wem steht das Wahlrecht zu?

2) Wie ist dasselbe auszuüben?
I. Punkt. Die Frage, wem das

Recht zustehe, den Bischof von Ba-

scl zu erne n » e n, muß aus den maß-

gebenden Akten des neu um schriebe-
neu Bisthums gelöst werden. Diese

Akten sind ») das zwischen dein apo-

stolischen Stuhl und den Diözesan-Re-

gicrungcn unterm 26. März l828 ab-

geschlossene Concordat und b) die

darauf erfolgte apostolische Bulle vom

7. Mai 1828.
Was schreiben diese Akten bezüglich

der Bischofswahl vor?
a) Das Concordat enthält im

Art. 12 folgende Bestimmung:
„Die den Senat des Bischofs bilden-

den Domherren haben das Recht, aus

der Diözcsangcistlichkeit den Bischof zu
wählen.

»Der zum Bischof Erwählte wird

vom heiligen Vater die Einsetzung er-

halten, sobald dessen canonischc Eigen-

schaftcu nach den für die schweizerischen

Kirchen üblichen Formen dargetban sein

werden."

b) Die Bulle sagt:

„Wir ertheilen den zehn Kapitularen
des b schöflichen Senats das Recht!
innerhalb drei Monaten, mit Bcvbach-

tung der canonischc» Vorschriften, den

künftigen und jeweiligen Bischof von
Basel ans der Geistlichkeit der Diozes
zu erwählen, und befehlen zugleich:
daß die in glaubwürdiger Form abgc-
faßte Urkunde über die vollbrachte Wahl
dem Papst, s herkömmlich ist,
übersandt we> oon welchem sodann,
nachdem die Wahl als den canonischen
Vorschriften gemäß anerkannt, und die

Tauglichkeit des Gewählte» durch den,
auf die für die Bisthümer der Schweiz
übliche Weise geführten Informativ-
Prozeß den kanonischen Vorschriften gc-
mäß anfchr Zweifel gesetzt worden, die

Wahl bestätigt, und dem vorschriftmä-
ßig Gewählten durch ein apostolisches
Schreiben die canonische Einsetzung er-
theilt werden wird.

„Sollte aber die Wahl entweder nicht
nach den canonischen Regeln vorgenom-
men worden sein, oder der Gewählte
nicht mit den vorgedachtcn Eigenschaften
ausgcrüct stbefunden werden, so gc-
statten Wir dem Domcapitel aus be-
sondcrcr Gnade, daß es ebenfalls auf
canonischc Weise zu einer neuen Wahl
vorschrcitcn könne."

Aus diesen beiden Akten geht klar
und bestimmt hervor, daß das

Wahlrecht dem Domscnat und
das Confirmativnsrccht dem apo-
st olischcn St u h l zusteht; von einem

Wahlrecht der R c g i e r u n g e n steht

weder im Concordat noch in der Bulle
der ncuorgauisirtcn Diözese Basel auch

nicht ein Wort. Bestimmter, deutlicher,
klarer könnte sich wahrlich kein Con-
cordât, keine Bulle anssprechen: wir
haben also auch kein weiteres Wort
zur Erörterung dieser Vorschriften bei-

zufügen.
II. Punkt. Wie soll das Wahl-

recht vom Domscnat ausgeübt
werden? Hierüber gibt das päpst-
liche Erhortationsbrcve vom 15.

Sept. 1828 Aufschluß, welches also
lautet:

„Was W:r zu einer, für die dortigen
örtlichen Verhältnisse passenderen Anord-
mmg der kirchlichen Einrichtungen festse-

tzen zu müssen erachte», werdet Ihr, wie
Wir nicht zweifeln, aus den Apostolischen
Briefen vernommen haben, die wir in
dieser Beziehung am 13. Brachmonat
letzthin ausfertige» ließen Ihr werdet
gewiß wahrnehmen, welche Milde und
Apostolische Gewogenbeit Wir zur Beför-
dernng der Wohlfahrt der dortigen Heerde
gezeigt habe», als Wir Euerm Kapitel
das besondere Privilegium ertheilten, daß

Ihr nach den bestehenden Gesetzen den

Bischof wählet. Von größter Wichtig-
keit ist ja diese Handlung, bei deren Voll-
ziekung Ihr, wie Wir vertrauen, mit
GotteS Hülfe zu dem Euch entschließen
werdet, waS als Erforderniß der reli-
giösen Wohlfahrt und des ewigen Heils
der Völker deutlich erkannt wird. „„Denn
Ihr würdet Euch fremder Sünde theil-
haftig machen, sagen Wir mit den Vä-
tern von Trient, wenn Ihr nicht mit
fleißiger Sorgfalt diejenigen zu Borste-
Hern wähltet, die Ihr als die Würdi-
gern und für die Kirche Nützlichern be-

funden haben würdet.""
„Allein auch das müsset Ihr, gemäß

Euerer anerkannten, lobenswerthen Klug-
heit, wohl beherzigen, daß die Kirche
blühe, wenn, wie Jvo von Chartres er-
mahnt, die weltliche und geistliche Ge-
walt mit einander übereinkommen. Es
wird Euch daher obliegen, diejenigen zn
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wählen, hinsichtlich derer Ihr Euch, vor
dem feierlichen Wahlacte die Gewißheit
verschasst habet, daß sie nicht nur durch

die vorgeschriebenen Eigenschaften sich aus-

zeichnen, sondern daß sie nicht auch der

Regierung allzu unangenehm seien,*)
Eben dieses müßt ihr sorgfältig ver-

hüten, wann Ihr auch, nach den in den

nämlichen Unsern Apostolischen Briefen
festgesetzten Bedingungen, der Obrigkeit
das Verzeichniß derjenigen vorzulegen ha-
bcn werdet, aus denen für irgend einen

Kanton vom Bischof Euere Kollegen er-

nannt werden müssen. Wir habe» für-
wahr von Euerer Frömmigkeit und Euerm
Glauben eine solche Meinung, daß Wir
keineswegs in Zweifel ziehen, Ihr wer-
dct in diesem, vor allen hochwichtigen
Geschäfte diese Unsere Befehle befolgen,
und die Euch übertragene Amtspflicht eis-

rig erfüllen."
Da der Wortlaut, Sinn und die

Äre.,,weite dieses Exhortatiousbreves
vielfach verkannt, mißdeutet und wclt-
licher Seits sogar zu einem Mit-
Wahlrecht der Regierungen miß-

braucht werden wollte, so ist es am

Platz und an der Zeit dasselbe hier in

seiner wahren Bedeutung darzustellen.

'1. Das Breve, an das Hochw. Dom-

kapitel gerichtet, bezicht sich nach seinem

Hauptinhalte auf die Bis eh ofs w a hl ;

verpflichtet dann aber, in einer Art
Schlnßfolge a majore act minus, das

Domkapitel zur Beobachtung der glei-

chcn Regeln auch in der Auswahl der

Männer, die es, das Domkapitel, je

in einem Sechscrvorschlag der resp. Re-

gicruug zu benennen hat, auf daß aus

der Zahl dm nicht Gestrichenen der

Bischof einen Domkapitular er-

nenne.
Welches sind nun diese Regeln oder

Grundsätze, an welche der Apostolische

Stuhl das Gewissen der Domkapitu-
laren bei jedem Wahlvorschlag, sei es

eines Bischofs, sei es eines Mitkvllc-
gen im Domkapitel, verpflichtet?

Zu allererst sollen sie nur solche

Geistliche in die Wahl bringen, aus

deren Ernennung der Religion und
dem ewigen Heile der Völker
Vortheil erwachst, — „Gewiß ist,

*) „ Vestruiuiri pruillUv «rN Mrtiuiu, sc-s

„ttllsciijosrs, HU03 Ullts sole-muern elss-

„tionis »ctulit noveritis neäum piWÜ-

„»itis guMitativu» prisknlxsre ssà AU-

„beiiiia eti»m minus Ai-utos non esse,"

sagt das Breve, diese Handlung (der

Bischofswahl, die zunächst gemeint ist)
sehr wichtig, bei deren Vollziehung Ihr,
Wir haben das Vertrauen, mit Got-
tes Hülfe eine solche Gesinnung fassen

werdet, welche, wie deutlich zu erken-

neu ist, der Vortheil der Religion
und das ewige Heil der Völker
erfordert." —

Sie sollen, die Domkapitularcn, wie

es ferner heißt, »ur solche Männer
erwählen, welche sie als die Wür-
digern und der Kirche Nützli-
cher» finden, — „Denn Ihr würdet,

fährt das Breve fort, Euch fremder

Sünden theilhaftig machen, sprechen

Wir mit den Vätern zu Trient, wenn

Zhr nicht angelegentlich dafür sorgtet,
daß Solche zu Vorstehern gewählt wür-
den, die Ihr als die Würdigern
und der Kirche Nützlichern gc-

funden habt."

Im Gesagten ist nun das Haupt-
requisit enthalten, das vor Allem
Maßgebende. Dann aber wird im

Breve, unter Anführung eines Satzes

ans Zoo voie Chartres, darauf hinge-

wiesen, daß für ein rechtes Aufblühen
der Kirche die Harmonie zwischen
Kirche und Staat wesentlich bei-

trage, nnd in dieser Hinsicht, also je-

denfalls in einer Rücksicht, die der er-

stern untergeordnet ist, die Mah-
nung ertheilt, den Regierungen nicht
allzu unangenehme (non minus

xeutirs) *) Personen zu wählen. Hicbei

darf natürlich voie der in erster Linie

geforderten Qualität nicht im Gering-
stcn abstrahirt werden, sondern nur
unter den Würdigern nnd der K i rchc

Nützlichern sollen dann jene Per-
souen gewählt werden, die der Regie-

rung nicht minus ^rntw sind. „Deß-

halb ist es Euere Obliegenheit, er-

mahnt, der heilige Vater, Solche zu

wählen, von denen Ihr vor dem fcicr-

lichen Wahlakt in Erfahrung gebracht

habt, daß sie nicht nur durch die

vo r a u s bczeichncten Eigenschaften

(d, h. als Würdigere und der Kirche

Nützlichere) hervvrglänzen, sondern
auch der Regierung nicht allzu unan-

*) Der Sinn dieses Ausdruckes findet sich

unten »ut> kl. u. erklärt.

genehm seien." Also sind die perso-
NW non MINUS xrutu! immerhin nur
unter den cliKniorss ^ „Würdige-
rcn" und Loelssirs MUAIS utiles ^
„Nützlicheren der Kirche" zu su-

chcn; dieses ist die Hauptsache, die

oonàltio sine guu non, jenes eine Ne-
b c n b c d i n g n n g, nur eine C o n ces-

si on. Und folglich wäre es geradezu

gegen den Sinn nnd den Wortlaut der

Bulle, zu fordern, daß vor Allem
nur g e n e h m c Persönlichkeiten gewählt
werden oder in den Wahlvvrschlag kam-

men, abgesehen von moralischer Wür-
digkcit nnd kirchlichem Geiste, wie eine

gewisse Regierung die Sache allerdings
zu betreiben scheint.

2. In Hinsicht auf die „Genehm-
heit" der zu wählenden Personen ist
der lateinische Ausdruck wohl zu
beachten, denn dieser, weil der Ori-
ginal- und offizielle Ausdruck, ist ein-

zig maßgebend. Hienach gilt:
a) Der Apostol. Stuhl begehrt vom

Domkapitel nicht, daß es — sei es für
die Bischofswürde, sei es auf die Dom-
Herren-Vorschlagsliste — Männer wähle,
die den Regierungen oder der resp. Re-

gicrnng xruti — „genehm", noch

weniger xrr n t i » r s s oder A r s, ti s s i mi
— „gar genehm, am genehmsten" seien,

sondern er crmahnt nur, bei Wahlen

personas »on minus Arntiis in Vor-
schlag zu bringen, und das heißt nach

alter grammatischer Regel nichts An-
deres, als: „nicht gar zu nuan-
genehme Personen."

Unsere geistlichen Leser werden sich

noch wohl aus den Zeiten der Gram-
matik nnd Syntax zu erinnern wissen

(der Weltlichen Gedächtniß dürfte es

aber auch noch behalten haben), daß

der Comparativ im Lateinischen oft, be-

sonders wenn, wie hier, kein eigentliches

Vergleichnngsobjekt daist, den Sinn von

„zu, allzu" neben einem Eigenschafts-

wort ausdrückt, nnd daß insbesondere

das Wort m in us dazu gebraucht wird,

um eben diesen Sinn in conträrer
Rücksicht auszudrücken, z, B. minus

altum — „zu niedrig" oder „allzu nied-

rig", minus lonKum — „allzu kurz",
minus àsoens — „zu unschicklich" ; und

so heißt denn auch minus xratum oder
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persons minus grsts nichts Anderes

als eine allzu u n a u ge n e hmc Per-
sönlichkeit. Und eben solche, nämlich

minus xrstss persons» soll das

Domkapitel nicht wählen. Es ist

also noch ein großer Adstand, wenn

es crmahnt wird, „nicht allzu unau-
genehme" Personen zu wählen, von
der Iumuthung, die Seitens der staat-

lichen Arroganz an dasselbe ergeht, nur

„ ganz genehme", nur „ dicgene h m-

stcn" Persönlichkeiten zu wähle... —
Solches liegt durchaus nicht im Willen
hes Apostolischen Stuhles und nicht in
der Intention des Exhortationsbreve's,
sonst hätte man mit minder Umschwcis

^persons» Zrstss" geradezu gesetzt,

was ja zunächst lag. Das Domkapitel

darf aber nicht weiter gehen, als die

Intention des Apostel. Stuhles, so

weit sie klar im Worte sich dargibt, es

gestattet.

b) Der Ausdruck ^persons non mi-
IMS grata" ist nicht in jedem Sinn
gültig. In den neuern Konkordaten,
z. B. mit Oesterreich, Wurtemberg u.
s. f. hat der Apostolische Stuhl, durch

Erfahrung belehrt, nicht unterlassen,
durch erpresse Umschreibung zu défini-
reu, in welchem Sinn er die Qualität
des minus gratum esse alioui rvgimini
verstehe.

I» diesen Konkordaten heißt es aus-
drücklich, paß diese „Minder-Genchm-
hcit oder zu starke Ungenchmheit" nur
auf das Politische Bezug habe und
sich auf eigentliche und erwiesene Fakta
basireu müsse.

In letzterer Hinsicht gilt also die

genannte negative Qualität nicht,
wenn einer Regierung ein Geistlicher

nur etwa deßwegen minder genehm oder

positiv unangenehm ist, weil sie arg-
wohnt oder weiß, daß dessen Gcsin-
nung nicht in Allem mit ihrer Ten-

dcuz yarmouirt. Es bedarf Facta,
es bedarf Thatsachen, und zwar er-

wieseue, als solche, und erwiesene

nach ihrem odiösen Charakter; es müssen

Handlungen vorliegen, die unzweifelhaft
und in rein politischer Hinsicht der

Regierung zuwider laufen, um eine

Person als minus xrsts signalisircn
zu können.

In ersterer Hinsicht ist es beson-

dcrs wichtig zu notircn, daß die Kirche

und der Apostolische Stuhl keineswegs

zugeben können, daß solche Geistliche

als minus grntu! persons- außer Be-

tracht fallen, die gar nicht in polr-
tischcr Hinsicht sich gegen die Regie-

rung versündigt haben, sondern die als

g etr c u c E rfüller ihrer von der
Kirche auferlegten Pflicht, als

getreue Verfechter der kirchliche»

Rechte und Freiheiten das nnr
zu gewöhnliche Schicksal erlebten, den

büreaukratischeu Regenten, die in Alles,
in die Kirche und in das Gewissen hin-
ciuregiercn wollen, zu mißfalle». —
Es mag der Weltklugheit ange-
messen scheinen, auch Solche ans der

Seite zu lassen, es mag nach Taktik
riechen, nur Solche in den Vordergrund
zu stellen, die bishin nach Oben noch
nie angestoßen; aber dazu, solche

kirchlich treue Männer ans der

Wahl zu entfernen, die nur wegen
ihrer Treue gegen die Kirche den

Regierungen unangenehm sind, oder gar
etwa so wie das Kurd Jesus dem He-
rodes mißfallen — dazu will sicher kein

Exhortatiousbrcvc des Apostolischen
Stuhles das Domkapitel cxhvrtirt haben.

3. Ein, nach unserer Ansicht nur
zu bedaurcnswürdiges Mißvcrstäudniß
hinsichtlich dieses Exhortationsbreve's
liegt noch darin, daß man es gleichsam
als ein den Regierungen ertheiltes

Privilegium ansieht; daß man es

so ausfaßt, als wolle es das Domka-
Pitel zu einer Verständigung mit
den Diözesanständcn oder gar zur Rolle,
Vorschläge au dieselben zu machen,
verbinden; — während seiner wescntli-
chcn Natur nach dasselbe nichts mehr
und nichts minder ist, als eine M ah-
nung (Lxliortstio) an das Pflicht-
gcfühl»dcr Mitglieder des Dvmkapi-
tels, eine Erinnerung au jene Gesin-
nung, die sie zum Heile des Volkes,
dessen Wohlfahrt am besten bei walten-
der Eintracht zwischen Kirche und Staat
gefördert wird, in' jeder Wahl bcthäti-
gen sollen. Das Moment, der Schwer-
Punkt, der jenem Brcve zukommt, ist
rein moralischer Natur, ohne
den Ständen Rechte zu gewähren

oder die Wahlbcfngniß des Domkapitels
zu beeinträchtigen. Wenn die Mitglieder
des Domkapitels z. B. Männer auf einen
sechsfachen D o m h erre n - Vorschlag
seyen, vie der betreffenden Regierung
in der That und mit Grund allzu uu-
angenehm wären, so verfehlen sie sich

gegen ihr Gewissen und gegen die

Pflicht, den Intentionen des Apostoli-
scheu Stuhles nachzukommen; aber für
die bezügliche Regierung er-
wächst daraus kein anderes Recht,
als das ihr vertragsgemäß eingeräumte,
drei aus den Sechsen zu streichen,

So sind auch bei der Bisch of wähl,
die dem Domkapitel ausschließlich über-

tragen ist die Regierungen der Diöze-
sanstände, um allzu unangenehme
Persönlichkeiten zu beseitigen, vermöge
des Exhortatioicsbrevc au sich weder

berechtigt, je einen einzelnen Vorschlag
um den andern zu fordern, noch einen

'mehrfachen Wahlvorschlag mit Strei-
chuugs-Befugniß zu begehren. Vielmehr
ist das Domkapitel berechtigt, ganz
selb st ständig die Bischofswahl zu
treff'.n (womit confidentielle Besprechun-

gen und Unterhandlungen mit den

Ncgicruugsdcputirteu auf der Grund-
läge billiger Prinzipien allerdings
nicht ausgeschlossen wären, da das

Domkapitel immerhin wird coustati-
rcn wollen, welche geistliche Personen,
die in die Wahl kommen könnten, mit
Recht als minus xrstw gelten würden);
und wenn es, das Domkapitel, dann
doch eine persona minus Zrsts wählen
würde, so hätten auch dann in Folge
des Exhortatiousbrcvc die Stände n u r
das Reckt, unter Begründung ihrer
Beschwerden gegen den Gewählten, also
unter Nachwcisung, warum er als

persons minus xrsts gilt, sich um

Cassation der Wahl an den apo-
st oli sche n S t u hl s elbst zu wenden,
als einer Wahl, die nicht im Sinne des

mehrgcnanntcn Exhortationsbrevc und
darum nicht nach der Intention des

Apostolischen Stuhles erfolgt sei.

Zur Bekräftigung dieser dargelegten

Ansicht, daß durch das Exhortations-
brcve den Regierungen kein Aus-
schlic ßu ug srccht zukommt, führen
wir noch den Umstand an, daß das
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gleiche Exhortationsbreve bezüglich der

Do mh erre »wähl ausdrücklich von
eincnl der resp. Regierung behufs der

Exclusive mitzutheilenden Sechser vor-
schlag spricht, dagegen aber in Bezug

auf die Bischofsmahl durchaus
nichts von einem Vorschlags-
Verzeichnisse crwähklt, sondern

Alles einfach dem Gewissen der

Domsenatoren anheimstellt.

Mau ersieht aus einer Verglcichuug
des Gesagten mit den bisherigen That-

fachen, wie weit sich das Domkapitel,
bereits bei der Wahl des scl. Bischofs

Salzmaun, dann noch mehr bei der

des scl. Bischofs Arnold) unter den

ihm geziemenden Rcchtsstandpuukt,
w -u auch init Verwahrung seiner

zwe»gestellt hat. Hoffen wir, daß

es wenigstens jetzt, wo anderwärts
das kirchliche Rechlsbcwußtscin wieder

so erfreulich auflebt, nicht noch mehr
sich seiner rechtlichen Stellung begeben

und am Ende noch den letzten Rest

kirchlicher Freiheit der Staatsomnipotenz

opfern werde!

CorresPondenzen und Notizen.

Bericht über dir Freimaurerei.
^r. Brief vom Rhein.)

Seit längerer Zeit war man, selbst in

der katholischen Welt gewöhnt, die Frei-
maurerei als eine „Kinderei" zu

betrachten; allein die Aufschlüsse, welche

in jüngster Zeit über diese geheime Ge-

sellschaft an das Tageslicht getreten, haben

diese Anschauungsweise als unrichtig ent-

hüllt. Gar wenige Jahre noch sind es,

bemerkt ein deutscher Publizist, da man

selbst von Katholiken ein besonderes Lob

nicht erntete, so man auf die hochgefähr-

lichen Tendenzen und Handlungen der Frei-

maurer und Geheimbünde überhaupt hin-

wies, und war es selbst da nicht viel

besser, als 0!I>r6tinuuu-9eI/s „I-'sxtise
roinuius vn knes cle In révolution"

s^nris 1859) Moriz Brühl's Schrift „die

Geheimbünde gegen Rom" (Prag 1860)

und Ekerts „Enthüllungen" über die Logen

erschienen waren. — Indessen scheint in

unsern Schnellkraft-Tagen Alles rasch

„zeitig", oder aber aus Selbstsucht durch

Kühnheit, Trotz wie Verrath in dieOeffent-
lichkeit getrieben zu werden; und in dieser

Hinsicht treten nun zwei Begebnisse aus

den jüngsten Tagen vor uns, die wohl

geeignet sind, so einen Schleier zu zer-

reißen, der für manches Auge denn doch

zu dicht war. — Es ist dieses die S ta-
tistik der Logen und der Tod des

Großmeisters Verhaegen.

I. Statistik der Logen.

Die Freimaurerei hat heutzutage 68

G roßlo g en, das ist 68 Central-Directio-

neu, welche eine größere oder kleinere Anzahl

von Logen unter sich haben. In erster

Linie wird in Deutschland die Große

National-Mutterloge zu den drei Welt-

kugeln in Berlin aufgeführt, unter wel-

cher 160 Logen stehen; außer dieser sin-

den sich zu Berlin noch zwei andere

Großlogen: die große Landesloge mit 89

und die große Loge von Preußen mit

84 Logen. Alle drei zusammen stehen

unter dem Protectorate des Königs von

Preußen und des Kronprinzen als Stell-
Vertreter.

An diese schließen sich in Deutsch-
land an: die Großlogen zu Hamburg

(nut 26 Logen), Bayrenth (mit 10 Lo-

gen), die Großloge des eklektischen Frei-

manrerbundes in Frankfurt am Main

(mit 10 Logen), die Großloge zu Han-

nover (mit 21 Logen), die Großloge zur

Eintracht in Darmstadt (mit 7 Logen),

endlich die Großloge der Schweiz,
Alpina unter dem Großmeister Gelpke,
Professor der protestantischen Theologie

an der Berner Hochschule. England hat

drei Großlogen; die vereinigte Großloge

der freien und angenommenen Maurer

von England m London (mit 1021 ak-

tiven Logen); die Großloge zu Schottland

in Eoinburg (mit 292 Logen), die Groß-

loge von Irland in Dublin (mit 807 Lo-

gen). In den Niederlanden ^ndet sich

Eine, der Groot-Osten im Haag (68 Lo-

gen); ebenso Eine in Luxemburg (2 Logen),

Eine in Schweden (24 Logen), Eine in

Dänemark (mit 7 Logen).

In Frankreich'dominirt der Große

Orient zu Paris, dessen Großmeister im

Laufe dieses Jahres bekanntlich Marschall

Magnan geworden ist; er hat 172 Logen

unter sich. Neben dem Großen Orient

besteht noch der suprême conseil âe

?rnnee mit 50 Logen.

Belgien hat eine Großloge zu Brüssel
mit 80 Logen; ebenso Portugal, Piémont
und Sicilien. Der Großmeister der letz-

teren ist Garibaldi.
In der amerikanischen Union finden

wir nicht weniger als 38 Großlogen,

unter welchen Eine zu New-Uork sogar

aus farbigen Maurern besteht. Wei-

tere Großlogen hat Canada (mit 139 Logen),

Peru, Brasilien (mit 65 Logen), die Re-

publik Venezuela (mit 15 Logen), Neu-

Granada, Uruguay (mit 17 Logen), Ar-

gentina und Haiti.
Zählen wir alle Logen zusammen, welche

unsere statistische Quelle anführt, so ge-

winneu wir die enorme Zahl von 2635

Logen, Dieselben stehen alle unter der

Leitung der 68 Großlogen und durch

diese unter einander in Verbindung; jede

Großloge hat sogenannte Repräsentanten,

d. i. beglaubigte Vertreter anderer Groß-

logen. Regelmäßige oder außerordentliche

Zusammenkünfte vereinigen alle Groß-

meister.

Das christliche Handwerk.

Wie die Kirche von jeher die Kuyst
und die Wissenschaft unter ihre Obhut

genommen und mit mütterlicher Liebe ge-

pflegt und gefördert hat, so ist auch das

Handwerk nicht von ihrer Fürsorge

ausgeschlossen geblieben, hat sich vielmehr

unter ihrem Schutz entwickelt und eine

ansehnliche Stellung in der bürgerlichen

Gesellschaft eingenommen. Mit diesen

Worten beginnt das vortreffliche „Münch-
ner Sonntagsblatt" ans das wir
unsere Leser wiederholt aufmerksam machen,

und das seit 1863 mit Illustrationen er-

scheint, eine Reihe von interessanten Auf-
sähen, welche sich in drei verschiedene

Klassen theilen. Die eine erzählt interest

sante Parthiccn aus der Geschichte des

Handwerks überhaupt oder einzelner Hand-
werke und zeigt an geeigneter Stelle, wie

die Kirche zu allen Zeiten nicht bloß

auf das geistige, sondern auch auf das

leibliche Wohl der Handwerker bedacht

gewesen, diese daher auch sich innig an

die Kirche angeschlossen haben. Die zweite

Reihe von Aufsätzen erzählt die Legen-
den der einzelnen Handwerkspatrone und
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gibt, wo es möglich ist, an, woher die-

ses Patronat stamme. Die dritte Reihe

endlich wird sich mit den gegenwärtigen

Zuständen des Handwerks befasse», Ge-

Werbefreiheit und Gewerbe - Ordnung,

Zunftzwang und Assvciationswesen u. s, w.

besprechen, und auch diese Aussätze ge-

hören, obgleich es vielleicht auf den er-

sten Blick nicht den Anschein dazu hat,

so gut wie die auS der Geschichte des

Handwerks und wie die Legenden unter

die Rubrik „das christliche Handwerk."

Ein geistlicher Staatskirchler?

Von Hrn. P. I. Fäßler in Tcssin
erhalten wir eine längere Korrespondenz,

worin derselbe behauptet, dass er kein

„ S ta a ts kir ch l er " sei, daß er mit

Wissen des Provikars Caglioni die Vize-

Pfarrei Vergeletto angetreten und daß

die von Letzterem gegen ihn später erlas-

senc Einstellung durch Ränke erschlichen

worden sei. Dieser Einstellungsakt habe

er allerdings der StaatSregierung denun-

zirt und diese Regierung habe sodann den

Provikar zu Fr. 50 bestraft. Bestätigt
mit dieser Mittheilung Hr. Fäßler nicht

gerade den Vorwurf, der ihm gemacht

wurde, daß er ein „ S ta tskir ch l er "

sei? Ein Geistlicher, welcher mit oder

ohne Grund glaubt, daß er sich gegen
eine Verfügung eines Provikars beschweren
müsse, hat sich an die obere k i r chli ch e

Behörde und nicht an die Staats-
regie rung uni Schutz zu wenden. Ein
Geistlicher, welcher gegen Erlasse seines

geistlichen Vorstehers statt an die Kirche,

an den Staat appelUrt, ist und bleibt
in unsern Altgen eben ein Staatskirch-
ler, selbst für den Fall, daß seine Bc-

schwcrde eine' begründete wäre, über

welch' letztern Punkt einzutreten, wir uns

nicht berufen fühlen.

Volkscxcrciticn.

Aus Deutschland vernehmen wir, daß

vom 25.—28. v. M. im Dom zu Frei-

sing Volksexersttien von U Kapu-
zinern gehalten wurden. Solche Exer-

eitien sollten auch bei uns in der Schweiz,

namentlich in den größer» Städten häu-

siger vorkommen.

Wochen-Chronik.

SolothlirN. Der von Aargau ange-

zettelte Ve r sch l e p p u n g S v er su ch der

Bischofs wähl wird nicht zu dem un-
ter diesem Vorwande versteckten Ziele sich-

ren. Auf die Mittheilung des Standes

Aargau an die Ständet „Inzwischen
„möchten wir es der Regierung des aus-

„schreibenden Standes Solvthurn anheim-

„stellen, jetzt schon die Konferenz für die

„Bischofswahl hinauszuschieben, bis je-

„ner Konflikt hüber die Wahl der 2 Aar-
„gauer Senatoren) seine Erledigung ge-

„funden haben wird," hat der Regie-
rungsrath von So lothurn sofort
sämmtlichen Ständen zur Vermeidung
möglicher Mißverständnisse mitgetheilt,
daß er sich durch diesen Zwischcnfall nicht
veranlaßt sehen könne, in Ansehung des

Wahltages eine Abänderung anzuordnen.
Zwar hat auch die Regierung von L u-

zern sich an das aargarusche Schlepp-
seil anbinden lassen und sucht bei So-
lothurn nach, daß es die Wahl
so lauge verschiebe, b i s A a r g au
im Domsenate sich konkordats-
gemäß könne vertreten lassen.
Luzern meint: „es wäre nicht wohl zu

„rechtfertigen, wenn ein so wichtiger Akt,
„wie die Wahl des Bischofs ist, vollzo-
„gen würde, ohne daß der Stand Aar-
„gau sich dabei auch betheiligen könnte.

„Freilich nurd die Schuld der so laugen
„Verschiebung der Wiederbesetzung der

„aargauischcn Domherrenstellen wesentlich

„auf die Regierung des Aargau's
„selbst fallen; aber das kann kein Grund
„sein für die andern Stände der Diö-
„zesc, sich diese Saumseligkeit j» eint
„oder anderer Weise zu Nutzen zu machen."

Luzern ist mit dieser Meinung
durchaus im Irrthum; es handelt sich

nicht darum, die aargauische Saumselig-
keit sich zu Nutzen zu machen, sondern

darum, sich durch dieselbe nicht am Gän-
gclbande herumführen zu lassen. Laut
dieser Theorie könnte jeder Kanton durch

Domherren-Wahlstreite u. dgl. die Bi-
schofswahl beliebig verschleppen! Solo-
th ur » hat es bei der letzten Bischosswahl

Anno 1854 sich auch müssen gefallen las-

sen, wegen seinem Domherrcn-Wahlstreit

bei der Wahl im Senat die konkordatS-

gemäße Vertretung nicht zu babcn; die

Wahl wurde aber deßwegen nicht ver-
schleppt, sondern sie erfolgte ans die fest-

gesetzte Zeit und sie wird auch itzt vor
sich gehen, trotz ver Einspracbc AlltMIl's.

-- Aargau, unterstützt von Luzern,
fordert die Verschiebung der Biscbvfswahl,
bis die zwei aargauischcn Domherrenstel-
len besetzt seien? Angenommen der Ka-
pitelsvikar ließe sich herbei, ohne beson-
dere päpstliche Vollmacht, von sich aus
sella vacante die beiden Aargauer Dom-
Herren zu erwähle» und diese zwei Er-
wählten würden sodann an der Bischofs-
wähl mitwirken, was wäre die unaus-
weichliche Folge? Diese, daß der Apo-
stolische Stuhl eine solche Bischofswahl
k a s s i rcn müßte, weil Unberechtigte
dabei mitgewirkt hätten. Wenn also Aar-
gau und Luzern fordern, daß die Bi-
schofswahl erst dann vor sich gehe, wenn
die beiden vacante» Scnatorcnstellcn wie-
der besetzt seien, so heißt das unter die-
sen Umständen soviel, als: es solle kein
Bischof mehr gewählt werden. - Uebri-
gens kann man versichert sein, daß der

Hochw. Kapitel s vikar und das Dom-
kapitel zu uncanonischcn Wahlen nie
Hand bietyen werten.

>-> Mehrere öffentliche Blätter refe-
riren über die Ansstzung des 20. Jänner
für die Versammlung des Domkapitels
und die Zusammenkunft der Diöcesan-
conferenz in einer Weise, als ob die Regie-

rung vonSolothurn eigenmächtig diesen

Tag festgesetzt hätte und dem Capitels-
vicar oder Domkapitel nur das Nachsehen

geblieben wäre. Dem ist aber nicht so.

Die Regierung von Solothur» ließ sich

gegenthcils in schicklicher Weise beim Ca-

pitelsvikar darüber informiren, welcher

Tag für die Ausctzung der Feier des

Dreißigsten für den Hochwst. Bischof und
bei diesem Anlaß für die Einberufung des

Domkapitels von Seite des Domstiftcs
beabsichtigt sei, und als der 20. Jänner
hiefür bezeichnet wurde, fand auch besagte

Regierung diesen Termin für geeignet
und schrieb ihn »»verweilt in Zuschrift
an alle Mitstände der Diöeese aus,
während ein mißlicher Umstand die Cir-
cularschreiben des Capistlsvikars an die

Herren Domkapitularen um etliche Tage
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verzögerte. Daher jener Schein, der die

Oeffentlichkeit zum Nachtheil der Autorität
des Domcapitels bestechen konnte.

Man weiß wohl, daß zu seiner

Zeit sowohl Aargauer- als Bernerblätter,
in Bern selbst Redner im Schvoße des

Großen Rathes ihrer Mißstimmung gegen

den sel. Bischof Arnold, wenn er gegen anti-

kirchliches Gebühren unangenehme Oppo-
sition machte, dadurch Lust zu machen

pflegten, daß sie über unheimliche Umge-

bung, bedauerliche Einflüsterungen aus

nächster Nähe u. f. f. loszogen. Wer

konnie eine solche Taktikt unklug nennen?

Man konnte eine gewisse Diplomatie darin

finden, die einen direkten Angriff vermied.

Kurz, es war dieß etwas Begreifliches,

und wir glauben, daß auch die oder der,

den die Pfeile trafen, ihre Wunden aus

gleicher Rücksicht gern verschmerzten.

Wenn nun aber ein Luzerner Correspon-

dent der „N. Zürch.-Ztg." auch jetzt
noch im gleichen Tone fortfährt, aber,

wohlverstanden, offen zeigt, daß es nicht

aus Achtung gegen den verstorbenen Bischof

geschieht, den nämlich die gleiche Einsen-

dung arg genug mitnimmt, so empfiehlt

sich der Charakter des Korrespondenten

selbst in keiner Hinsicht, und leicht wäre

der Argwohn gerechtfertigt, es walte da

ein Streben, das ausgeht, Andern zu

schaden. Es ist daher unsere Pflicht

öffentlich zu errinnern, daß der Hochwst.

Bischof Arnold in Allein seinen eigenen

Weg ging und nicht der Mann war, der

sich beeinflussen ließ. Jedermann, der

mit dem seligen Bischöfe näher vertraut

war, kannte ihn als einen Charakter, der

keine Beeinflussung, namentlich aus seiner

Umgebung, vertrug. Die gleiche Cor-

responbenz glaubt dann noch Lehren geben

zu müssen, wie der Charakter eines

Bischofes beschaffen sein solle; Lehren

hierüber wird aber das wählen deD om-

kapitel nicht in der N. Zürch.-Ztg.
suchen.

Luzern. Wenn die Umsturzpartei viele

katholische Institute zerstört hat, so müs-

sen die Kirchenfrennde für neue sorgen.

Hiezu wird in hiesigem Kanton ein Ver-

such gemacht in B ald e g g, wo ein g eist-

lich es Institut gegründet wird zur

Heranbildung von Armen- und Waisen-

schwestern der göttlichen Vorsehung.

Die Klostergenossen verpflichten sich zur

Beobachtung der Regel des dritten Or-
dens des hl. Franziskus und leisten das

dreifache, aus zwei Jahre verbindliche

Gelübde des Gehorsams, der Armuth
und Keuschheit.

Die Zulassung zur Profession geschieht

nach zweijährigem Noviziat gegen Ent-

Achtung einer Aussteuer von 59V Fr.
Der Vorstand dieser — ausschließlich

unter der Jurisdiktion des bischöflichen

Ordinariats stehenden geistlichen Genos-

senschaft besteht aus: Superior, Frau
Mutter und drei Rathsschwestern.

Der Frau Mutler steht das unbedingte

Abberufüngsrecht zu betreff der in den

Waisenanstalten untergebrachten Waisen-

schwestern u. s. w.

Dieses sind die wesentlichsten Bestim-

mungen der von Hrn. Pfarrer Buck ent-

worfenen Statuten.
Aus Verfassungsgründen hat

die Regierung die Genehmigung der Sta-
tuten vertagt; daS katholische Volk hat

also dafür zu sorgen, Laß durch die Ver-
fassungsrcvision solche „konstitutio-

nelle R'ckli und Häckli" gegen die Klöster

verschwinden. Wenn man ohne Groß-

raths-Beschluß und Veto Freimaurer-Lo-

gen gründen darf, warum denn nicht auch

Klöster für Arme und Waisen?
Aargau. Die Aktien der Staatskirch-

ler sind im Sinken. Aus Verzweiflung

beginnen sie wieder die protestantische
Religionsgefahr in Szene zu setzen,

um die Protestanten in das Bockshorn

zu jagen. Das „Zofinger Volksblatt"
erklärt die Seelenzahl als das einzige

Mittel, die Klöster und die Rehabilitation

Hrn. Schlennigcrs zu hindern. Ersteres

ist lächerlich, das Zweite grausam.

Zug. Am Neujahrstage wurde der

neugewählte Hochw. Hr. Stadtpfarrer
S id ler in der Pfarrkirche zum hl.
Michael durch den chischöfl. Delegirten,
Sr. Hochw. Hrn. Commissarius und De-

kan Schlpmpf in Steinhausen, feierlich

installirt. Der gedrängte volle Tempel

bewies den regen Antheil, welchen die

gesammte Pfarrgemeinde bei dieser wich-

tigen Feser bethätigte.

St. Gallcu. Der Zeitungsklatsch be-

züglich unseres erwählten Visch^s vr.
Greith ist abgefertigt. Dieser Tage

sind Briefe von Rom und der apostolischen

Nuntiatur angelangt mit der Nachricht,

daß der Präkonisationsprozeß unseres neu-

gewählten Hochw. Bischofs dort schon

längere Zeit erledigt, das Gesuch des H.
Neugewählten bezüglich der bei der Con-

sekrationsfeier assistircnden Hochw. Herren

Prälaten vom hl. Vater bewilligt und die

feierliche Verkündung der apostolischen

Bestätigung im nächstabznhaltenden Con-

sistorium stattfinden werden.

Schlvhz. Die Gemeinde Arth hat ihre

Kirche reparirt. Die Totalkosten beliefen

sich auf circa 9799 Fr., für welche der

Hochw. Hr. Dekan und Pfarrer Stocker

Privatbeiträge bis auf die Summe von

9200 Fr. gesammelt und auch den Rest

zu decken übernommen hat.

Obwaldcn. Unser „Wochenblatt"
rühmt, daß man in den Bnndes-Regio-

nen zu Bern nicht beabsichtige, den K a-

tho liken zu nahe zu treten w. Es ist

sehr nothwendig, diese Neuigkeit be-

kannt zu machen; denn mit Mischehen-

gesetz w. haben wenige Katholiken von

dieser kirchenfreundlichen Absicht in den

Bnndes-Regionen Clivas wahrgenommen.

Tejsill. Der Negierungsrath will den

Großen Rath wegen der Bisthumsange-
lcgenheit nicht einberufen. Ltwt pro
rations voluiitus.

Protestantische Schweiz. Die schwei-

zcrische Predigergesellschaft behandelt in

ihrer nächsten Versammlung „das richtige

Verhältniß der Theologie znr Natnrwis-
senschaft."

Kirchenstaat. Der heilige Bater sin-

det den Augenblick gegeben Reformen
vorzunehmen und sollen dieselben ge-

schehen in dem Finanzwesen, der

In stizpflege, der Militärverwal-
tun g und der Administration. In
Rom selbst hat die Ankündigung von Re-

formen unermeßliche Sensation hervorge-

rufen. Wie wir ans gutunterrichteten

Berichten entnehmen, bestehen dieselben

in folgenden 6 Hauptpunkten.

1) Die Einführung eines neuen Civil-
und Crimmal-Gesetzbuches und zwar
mit Zugrundelegung des Code Na-

poleon;
2) eine Organisation der richterlichen

Behörden und des Jnstanzenzuges,
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wonach mir die oberste Appellbehörde

ausschließlich aus Prälaten zusam-

mengcsetzt bleibt, und mit Durch-

führung des Princips der Münd-

lichkeit und Oeffentlichkcit im Crimi-

nalprozcsse;

3) Trennung der Justiz von der Ad-

ministralion und Orgcmisirung der

letztern »ach dem Prinzip des com-

muualen und provinziellen Selfgou-
vcrnement;

4) bis zu den Delegaturen (Kreis- und

Provinzvorstäude) ist die untere Ver-

waltung laificirt; die Städte erhal-

ten voltkommene Autonomie;

5) eine Consulta uck live wird einbc-

rufen, welcher Vorlage über die

Constituirung einer regelmäßigen

Volsvertretuug nach Ständen und

Interessen gemachl werden soll;

6) nach den Anträgen der Commission

soll diese Vertretung in Finanzan-
gelegcnheiten eine coutrolirende, in

allen übrigen Angelegenheiten eine

berathende Stimme haben.

Der Papst hat für die Fortsetzung
der Arbeiten in den Katakomben von

San Calisto eine bedeutende Summe ge-

spendet; auch weihten einige vornehme
Damen Frankreichs dem Altar der h.
Cäcilie in den genannten Katakomben
Prachtvolle eigenhändige Stickereien und
einen reich >,nt Edelsteinen verzierten Kelch.

»» Die Jndexcongregation veröffent-
licht ein Dekret, wodurch folgende Bücher
verboten werden: Einleitung in die Philo-
sophie:c. von Dr. T. Fr v h sch a m m er.
München 1858. lieber die Freiheit der

Wissenschaft von Dr. T. Frohschammer,
ordeutl. Professor der Philosophie an der

Universität München. München 1861.

Athenäum, philosophische Zeitschrift, her-

ausgegeben von Dr. T. Frohschammer.

Italien. Die angebliche Annäherung

zwischen der italienischen Regie-
rung und dem Papste wird ganz

entschieden in Abrede gestellt.

— Wieder ist ein Konflikt zwischen

der italienischen Regierung und seinem

Mitgliede des hohen Klerus ausgebrochcn.

Der Erzbischof von Florenz bat einem

neugebildete» Priestcrverein, dessen Sta-
tuten von der Regierung gebilligt wor-

den, seine Anerkennung versagt und die

einzelnen Mitglieder suspendirt.
Baden. In Heidelberg hat die Samm-

lung für ein Denkmal Wessenberg's in

mehreren Monaten noch nicht einmal 4V fl.

ertragen, was zwar weniger für eine Ge-

sinnungsänderung der aufgeklärten Hcidel-
berger, als vielmehr für deren kouserva-

tive Gesinnung in Bezug auf den Geld-
beute! spricht.

Sigmaringcn. (Zur Toleranz.)
In Sigmaringcn hat die Einweihung einer

neu erbauten protestantischen Kirche statt-

gefunden. Es ist dieß innerhalb zehn

Jahren, seit die Fürsten von Hohenzollern
das Land an Preußen abgetreten haben,
bereits die vierte protestantische Kirche,
welche dort errichtet wird, obwohl die

Gesammtzahl der Protestanten, welche im
Ländchen ihren ständigen Wohnsitz haben,
kaum 466 Seelen beträgt. Indessen ist
kaum zu besorgen, daß Muß-Preußen
auch muß-protestantisch wird, obwohl die

Preußische Regierung alle Sorge trägt,
das Land ausschließlich mit protesta»-
tischen Beamten zu besetzen.

Nachtrag.

Solothum. Anläßlich der bevorstehen-
den Wahl eines neuen Oberhirten erließ
der Hochw. Kapitelsvikar unterm 1. Jän-
ncr ein Circular an sämmtliche Pfarr-
ämter der Diözese, worin derselbe ver-
ordnet:

s) Die Hochw. Geistlichkeit des Bisthums
Basel ist augewiesen, vom Empfange
dieser unserer Verordnung an bis zur
erfolgten Wahl eines Bischofs die Col-
lecke aus der Votiv-Messc à« 8pi,-iw
Lnneto den Orationen eines jeden
Tages beizufügen,

b) Die Hochw. HH. Pfarrer sollen am
Sonntag nach Empfang dieser Ver-
ordnung i» geeignetem Vortrag den

Gläubigen anküuden, daß die Wahl
eines neuen Bischofs auf den 26. Jän-
ner angesetzt ist, und sie belehren,
daß auch ihnen die Pflicht obliegt,
für eine glückliche Wahl ihr frommes
Gebet zum Throne Goltes zu senden,

e) Am 13. Jänner, als an dem der an-

gesetzten Bischofswahl zunächst voran-

gehenden Sonntage, soll in allen

Pfarrkirchen unseres Bisthums das

Hochwürdige Gut in der Monstranz
ausgesetzt und vor demselben, nach be-

endigtem Hochamte, die Litanei Aller
Heiligen sammt den zugehörigen Kir-
chengebete» mit dem Volke gebetet wer-

den, worauf der Schlußsege» zu er-

theilen ist.

-< Aus Luzern berickitet man uns

soeben: „Die Nachricht, daß die Regie-

rung mit Aargau gegen Vornabme
der Bischofswahl gestimmt, hat bei dem

kathol. Luzernervolk eine, für die ohnehin
nicht sitzfeste Regierung ungünstige Stim-
wung hervorgerufen. Unser „Moniteur"
beeilt sich, zu berichtigen daß die Luzer-
ner Regierung nur so lange die Wahl zu
verschieben wünsche, bis es ausgemacht,
ob der Kapitelsvikar die Wahl der bei-
den Aargauer Domherren vornehmen könne

oder nicht? Diese Frage ist schon aus-
gemacht, sowie es ausgemacht ist, daß
die große Mehrheit unseres Volkes unter.
dem Krummstab des Aargauer Augu-
stin's nicht stehen will."

— Berichte aus Rom melden uns,
daß die Neujabrs-Redc Pius IX. an
das französische Offizierskorps
eine feierliche Protestation gegen die

Revolution war und als ein Ercig-
n i ß für Europa zu betrachten ist. (Der
Inhalt der Rede, die wir soeben erhalten,
ist allerdings ein tief eingreifender und

stimmt wesentlich mit einem römischen

Memorial übereil,, das wir nächstens

unsern Lesern mittheilen werden.)

Personal - Chronik.

Ernennungen. (Solothurn.) Die De-
mission des Hochw. Hrn. Domkaplan Lambert
als Seelsorger an der Irrenanstalt Rosegg
wurde vom Negierungsrathe unter Verdankung
für geleisteteDienste angenommen und die Seel-
sorge an dieser wohlthätigen Anstalt dem Hochw.

Hrn. Professor Eisiger übertragen.

sL u z ern.s Das StiftMünster wählte zum
Sekretär an die Stelle des Hochw. Hrn. Chor-
Herrn Rä bcr Hochw. Hrn. Chorherr» A ebi.

s St. Gallen.) Hochw. Herr Kustos

Eh reu zeller hat die Wahl als Pfarrer in
Wattwyl angenommen und wird im Laufe
dieses Monats seine neu? Pfründe beziehen.

Auszeichnung. sSchwvz) Die Gemeinde
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Arth schenkte ihrem würdigen Pfarrer, Hrn.
Dekan Stocker, aus dem Kanton Zug ge-

bürtig, das Bürgerrecht.

5 Todtenfchou. Am verflossenen 5. Jänner
starb im Kloster Mehrerau am Vodensee der

Hochw Hr. k>. Albericus Schnicppcr von Lu-

zern, ehemaliger SubPrior des Klosters St.
Urban, im 70. Altersjahr. Der Verewigte
war früher zu St Urban schon als junger
Pater dazu bestimmt, die dortige Primärschule
mit 3l> — 40 Kindern von den umliegenden
Höfen zu führen, welche Stelle er auck spä-
ter noch als Gubprior mit besonderer Vorliebe
behielt uno erst verlieh, als ihn der radikale
Barbarismus von 1848 aus der Schule und
aus dem Kloster vertrieb. Wie im Kloster als
exemplarischer Ordensinann, so lebte er auch

nach seiner Vertreibung aus demselben in der

Welt draußen als frommer, pflichttreuer Prie-
ster, und versah in den letzten Jahren die

Kaplaneistclle von Mariahilf zu Sursce, wo
er auch im seelsorgerlichen Berufe dienstfertige
Aushülfe leistete. Weil er sich aber immer

nach der stillen Klosterzelle sehnte und darin
den Abend seines Lebens zu beschließen wünsch-

te, so begab er sich im verflossenen November

nach Mehreren:, wo er nun nach kaum zwei-

monatlichem Aufenthalte bei lieben Ordens-
drüdern starb. Er ist der achte von den seit

der Aufhebung St. Urban's verstorbenen Con-

ventualen, und dem Staate Luzcrn fällt wie-

der das anneztrtc Erbe eines ihm nie gehö-

renden Pensionskapitals zu. — lî. I. I'.
sSt. Gallen.j Im Kanton St. Gallen

sind Anno 1862 nicht weniger als zwölf Prie-
ster gestorben, vorab der unvergeßliche Ober-

Hirt Johannes Petrus, dann die Hochw. HH.
Pfr. Rohncr in Stein, Stephan Srbvnbächler
in Flums, I. A. Kälin in Häggenschwyl,
Peter Weber in Niederbürcn, I. I Nuß-
baumer, Kanonikus in Niederbüren, I. A.

Wäspe, Beichtiger in St. Maria, 1'. Konrad

Stutz, Vikar in Ragatz, Fr. I. Höfliger, Ka-
nonikus uno geistl Rath in St. Gallen, Pfr.
Anton Wagner in Pfäfers, Pfarrer I. A. Hüber
in Magdenau und Pfarrer I. Künzle in

Engelburg.

St. Peters-Pfennig.
Dem bischöflichen Ordinariat Basel cinge-

sandt snock zum Jahr 1862 gehörig):
Aus der Pfarrei Hildisrieden hin Nr. 4lFr. 6 zu

wenig verzeichnet) Fr. li. —
Aus der Pfarrei Saignclegier,

bern. Jura 35. —
Uebertrag laut Nr. 194 „ 3639. 05

Summa für das Jahr 1862: Fr. Z080. 05

Schweizerischer Pius-Verein.
Empfangs - Sescheinignng.

») Den Jahresbeitrag von Gersau, Erma-

tingen, Basel, Emmen.

d) Abonnement auf die Pius-Annalen von

Gersau, Ermatingen, Rothenburg, Emmen.

Offene Korrespondenz, w »kr à imilo.
Uk notice sur O. contre lagnslle vous rs-
dames, nous stait, tournis par uu prstrs
llÎAns do koi avec clos circonstances si de-

taillses c^u'il nous usmdls mieux cis us
plu» zr rovonir enti» ck'svitor nno -lis-
SU3LU0U clssa.Z'r^a^Is sur es point. H-vant cis

publier vos observations nous «.ttonâovs âonc

vos nnuvcls orllrcs. fl,n lis-laction.)
Korrespondenzen aus Aargau, Ölten

und L Uze r n sind uns für diese Nr. zu spät

eingegangen; dieselben werden verdankt und
nächstens benützt.

Echo vom Jura.
Unverändert wird dasselbe in politischer

Beziehung die gleichen Bestrebungen fort-
setzen, wie bisher; der religiösen
und p o l i t i s ch e n F r ei h e it des Volkes
wird es stets unerschrocken und freimüthig
das Wort reden. Die Ereignisse im
Ausland wird es allseitig nnd ansführ-
lieh, sowie mit geübter Schnelligkeit mit-
theilen. Erscheint 2 Mal wöchentlich.

A b o n n e mc n t s p r e i s: Halbjährlich
portofrei 3 Fr. 50 Cent.

In der Schercr'sckikN Buchhandlung in

Solothnrn ist zu haben:

D eh avbe's
Erklärung des knth. Katechismus

nebst
einer Auswahl passender Beispiele als
Hülfsbnch zum katholischen Unterricht in
der Schule, in der Kirche und als Lehr-

buch für christliche Familien.
4 Bände. Zweite Auslage.

Preis Fr. 15. 35.

Kvuküik LrààulltzM.
in: Gebiete der kathol. Literatur, Vorrätbig
bei «kviii Sü Sassmsnn in Solotkurn

und áltreà Mivdvi in l>Iten.
Ilnliertm. Bbsoloj-'iio Ai'iocorum patruin

Fr. 9

Hcrgenröther. Erklärung des Deharb'schen
Katechismus. II. Fr. 4.

Schnorr. Erklärung des Debarb'scken Kate-
chismus. ll. Bd. Zte Aufl. Fr. 4.

Damner, G. Fr. Aus der Mansarde. 6s Hft.
Fr. 2. 69.

Marshall» S. W. M. Die christliche Mission.
2s Heft. 96 Ct.

Vclthcim, H. von. Helena und Susanna.
Erzählung. 4. 39.

Linludung zum Wonnement
auf das

Münchener Sonntngslililtt Z
itlllstrirtes Volksblatt für Belehrung und Unterhaltung

von Dr. L. Lang.

«

A Es erscheint wöchentlich 4 ^-1 ^/z Qnartbogen nnd enthält: Populäres
Artikel ans der Kirchen-, Welt-, Kultur- und Naturgeschichte, aus dem

n Gebiete der christlichen Kunst und des Handwerks, Berichte über alle U
^wichtigen Ereignisse im kirchlichen nnd socialen Leben der Gegenwart, Erzäh-^
'Ölungen, Legenden, Sagen nnd Rebus, und wird reich illustrirt ^î mit Holzschnitten nach den Werken der bedeutendsten christlichen Künstler. Alle ^^Posten nehmen vierteljährliche, die Buchhandlungen halbjährige Bestellungen A

an, nnd zwar kostet der ganze Jahrgang bei den P o st e n in Bayern 2 st., ^
im deutschen Postvercinsgebiete 2 fl. 24 kr. in Preußen 1 THIr. 26 Sgr.,
in Oesterreich 2 st- 23 Nkr. in Silberz im Buchhandel 2 st. oder 1 Thlr.
3 Sgr..oder 2 fl. öst. Währ, in Banknoten.

Der Reinertrag des ganzen Jahrgangs 1863 fließt in den Stiftungsfond
der katholischen Universität.

Im Verlage des Münchener Sonntagsblattes ist erschienen und durch
alle Buchhandlungen zu beziehen:

Lang, Or. L., und Wörncr, E., Ein Peterspfennig. Album deutscher

Dichter und Schriftsteller. - Zweite Auflage. 346 S. Preis 1st. 18 kr

Der Reinertrag ist fur den heiligen Vater bestimmt.
Lang, Dr. L., die Sage vom heil. Gral. 392 S. Preis 1 fl. 30 kr.

Diese poputäre Bearbeitung der neben den Nibelungen großartigsten mittelalterlichen
Sage wurde bereits von der Kritik in der katholischen und protestantischen Presse auf das
Günstigste beurtheilt.

Zaglcr, II-, Otto I-, Bischof von Bämbcrg, Apostel der Pommern. (Ab-
druck aus dem M. Sonntagsbl.) 49 S. Preis 15 kr.

Expedition ê Druck »on L. 8chu>endiinaim in 8olothnrn.


	

